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Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE  
 

Bernadottestraße – Tempo 30 jetzt!  
 
 
Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 
Die Behörde für Inneres wird gemäß § 27 Abs. 1 BezVG aufgefordert, abweichend von 
der regulär geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerhalb 
geschlossener Ortschaften (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO) für die Bernadottestraße (zwischen 
Liebermannstraße und Hohenzollernring) gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 7 StVO eine zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anzuordnen (Verkehrszeichen Nr. 274). 
 
 
Petitum: 
Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten. 
 


